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ANTRAG 

der Abgeordneten Dipl.lng. Riegler, Graf, Dr. König 
Gnd. Ge:JOGsei1 

betreffend ein B~ndesgesetz vom 
mit dem das Marktordnungsgeaetz 1967 geä~dert wird (Marktordnung8-
gesetz-Novelle 1979). 

Hit den Bestimmungen der beiclen NarktordnungsgE'setz-Novellen 
1978 war beabsichtigt, eine m5g1ichst gerechte Verteilung der 
IJasten der Absatziö:-cderung in der Nllchvli:rtschaft sicl:erzu­
[3J"ellen. Am End.e des ersten 11ilchwirtscllaf·t;s;jahrcs nach der er-
wähnten Neuregelung zeigt sich nun, daß bei Anwendung einer 
lluT.'e:bscbnlttBberechnung des zusätzlichen Absatzförderungsbei­
trages ausgehend von sein~r Entwicklung ire Laufe des Wirtschaft~· 

J":2r."l'es \"e:;;~ntl'; · .... h ho··her-"':> /. "!,r.1Ü rr p 1",r,:.'; rr- ~1'~'; 1·''''''cr ,-;''\ (i ;I,~r npUE"· .... tl CU"!,,"';"·" ""--_... ''''.;.'~ . _VL, __ _ ... ..; ... .J b~ .... ..,..}.. .. _ .. _ v.t..o ----'- V' .. _.o J-: ....... .... ~ _ .... v ...... 

geführt worden, als finanzielle Mittel durch den zvsät~lichen 
A b:::8. tzi'örderuogsbe:i -cr."a.g aufgebracht wl'?rden müssen. 

Weil es nicht zu 'rechtfertigen ist, auf Kosten der Milcher­
zeugel.' finanzie11e rn ttel anzusammeln j . die da:m gc:'!" nicht be­
D<5tigt \1erder.J., eT.8üheint eine Ne'urcGGlunt~ d,<::r Jahr:esa'orcchnnng 
der Absatzfördcrungcbeitr~ge notwendig. Dabei 8011en die währen~ 

ur?r Wirt::cha:ftsjahre he:r.'ei~gekOlfl.'nencn finanziellen t-ii ttcl­
deren D~he letzten Endes von der auf Grund von Prognosen fest­

gnJ.egtcn l-Whe der Aboatzförderungsboiträge abhängt - an den 

tatsEchlichsn Brforderniseen des Wirtschuftsjahr~e gemessen 
und die cntBprechenden Schlußfolgerungen gezogen -\ .. ·E:rd(~n. 

Do.m.i t wii:cue slch€;rr:.e~3"tel1t, d1.;.ßden Hilcherzeueern nl cht mch~' 

?u82,tzlic!:.er 1l.bcntzfördorun,:;sbei trag l?bßc::zogcn wj.rc. s ;.;.1.s 2.11)': 
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Finanzierung des auf den zusitzlichen AbsatzfBrderUD[sbeitrag 
entfallenden Erfordernisses innerhalb des Wirtschafts jahres 
unbedingt notwendig ist und entsprechende Rückzahlungen 

erfolgen. 

Sollte sich ergeben, daß auf Grund der Anlieferungsentwicklung 
innerhalb des Wirtschaftsjahres überhaupt kein zusätzlicher 
Ab8atzförde~un&Sbei trag notv.'cndig gm·:esen wäre, soll a.m Ende 

des \';iri;schaft3~ahres eine völlige Rückzahlung allfällig elnbe­

haltener zusätzlicher AbsatzfBrderungsbeiträge erfelgen. 

Diese "globale Jahresabrechnung" wäre wesentlich gerechter, als 
die mit Unsicberhei~en und Ungerechtigkeiten behaftete der­
zeitige Regelung. 

Darüber hinaus zeigt sich, daß auch nach Erledigung der soge­
nannten Härtefälle eine gewisse Anzahl von Milcherzeugern noch 
nicht jene Einzelrichtmengen besitzt, die sie auf Grund ihrer 
derzeitigen Situation benötigt. Es handelt sich dabei insbe­
sondere um Landwirtet deren Betriebe mitten in einer struktu­
rellen Weiterentwicklung stehen, oft erheblich investiert haben 
oder unter außergewöhnlichen Elementarkatastrophen zu leiden 
hatten. Auchdiesell' Landwirten muß wirksam gaholfen werden. 

Ftir die Bedeckung sind keine zusätzlichen Budgetmittel 
erforderlich. 

Die ur.terze!chneten Abgeordneten stellen daher den 

A n t rag , 

der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , mit dem da~ Marktord-
nungagesetz 1961 geändert wird (Marktordnungsgesetz-Novelle 1979) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
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Die Erlaßsung und Aufh?bung von Vorschriften, wie sie im Ab- . 
schnitt I1 des Marktordnungsgesetzes 1967, BGB1.Nr. 36/1968, 
1n der Fassung der Kundmachung EGEl.Nr. 42 /+/1968 und der Bundes­

gesetze BGBl.Nr. 452/1969, EGEl.Nr. 411/1970, BGB1.Nr. 492/1971, 
BGBl.Nr. 224/1972, BGEl.Nr. 455/1972, BGBl.Nr. 808/197.4, 
BGEl.Nr. 259/197~, EGBl.Nr. 674/1977, BGB1.Nr. 269/1978 und 
BGBl.Nr. 672/1978 sovlie eIes Art.II des vorliegenden Bundesge­
setzes enthalten sind, sowie die Vollziehung dieser Vorschriften 
sind vom Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bis zum Ablauf 
des 30. Juni 1980 auch in dGn Belangen Bundessache, hinsichtli"c11 
derer das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 etwas 
anderes vorsieht. Die in diesen Vorschriften geregelten Ange­
legenheiten können unmittelbar von Bundesbehörden versehen 
werden. 

Artikel 11 , 

Das Marktordnungsgesetz 1967 wird geändert wie folgt: 

1e § 57 l (1) hat zu lauten: 
. "Die vorläufige H~he der Beiträge ist nach AnhHrung der 
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs 
vom Bundesminister für 1und- und Forstwirtschaft im Einvar­
nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen ,jet",eils für· ein 
Kalenderhalbjahr vor dessen Beginn durch Verordnung fest-
zusetzen. Die Beiträge sind in einer Höhe zu bestimmen, 
daß de~.:' Finanzierungsanteil gemäß § 57 b lit. b durch den 
Allgemeinen Absatzförderungsbei trag und der Innan:&ie:::ungs­
anteil gemäß § 57 b lit.c durch den Zusätzlichen Absatz­
förderungsbeJtrag bedeckt wird. Bei der yorTäuf'igen Fes't­
setzUD& des Zusätzlichen Absatzförderungsbeitrages, ist 

'" \'" 
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iiberdieD die zu el.· .. l'lartende Summe der Einzelrichtmengen­

überschreitungen unter Heranziehung der Erfahrungen der 

Vorperioden zu berücksichtigen. Der Zusätzliche Absatz-
fö:rderur~gBbei trag d.arf höchstens mi t s 3. - pro Kilogram.r.a 

Milch festgesetzt werden~ Sind für die Verwertung der Uber­
nommene::-.l. und di.e G8samtrichtm~nge (§ 57 f) übersteigend~~n 

Mengen höher~ Mittel erforderlich, so ist dieses überstei­
gende 1'inanzierungserforcernis durch eine entsprechende 
Erb.öhung des Allgemeinen AbsatzfördE:ru ngsbei trages zu 
bedecken. 11 

2. § 57 1 (3) hat zu lauten: 
11(3) Bis 31~ August eines jedec Jahres hat der Geschäfts­
führer des Milchwirtschaftsfonds dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft die tatsächliche zusätzliche Ab­

satz- und Verwertungsmenge und das sich daraus ergebende 
tatsäch]j.cheFinanzierungse:.cfordernis sowie die Gesamtrne:·nge 
der Einzelrichtmellgenüberschreit1.logen :für das vorange­

gangene Wirt3chaftsjahr bekanntzugeben. Soweit für die 
beidenletzten Monate des vorangegangenen Wirtschaftsjahres 

noch keine endgül tisen Ergebniss.e vorliegen, sind vorltü;fige 
Daten zu vcr\·Jenden. Im übrigen ist sinngemäß\'lie in 
Absatz (2) vOrzugehen." 

3. § 57 1 wird ein Absatz (4) angefügt: 
11(4) Im Zeitpunkt der vorläufigen Festsetzung vorhandene~ 

Fehlbeträge oder Überschüsse beim Aufkommen aus dem Al1-
gemeinen Absatzfbrderungsbeitrag sind bei der Festsetzung 

. dieses Beitrages i'Ur. das nächste Kalenderhulbjahr en.t­

sprechend zu berücksichtigen." 

4. Nach § 57 i (4) wird folgender Absatz (5) neu eingefügt: 
II( 5) Ube~~'hänee oder Fehlbeträge,' die sich bei der GebuJ.'ung 
des Zusätzlichen AbsatzfBrderungsbeitiages ergeben, bleIben 

9/A XV. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)4 von 7

www.parlament.gv.at



.. . . 
- 5 -

bei der vorläufigen Festsetzung des Beitrages fUr das 
jeweils nächste Kalenderhalbjahr unberücksichtigt, insoweit 
es eich nicht UJL Rundllogsdifferenzen (§ 57 1 (3) letzter 
Satz) oder um unvermeidbare Sch~tzungsdifferenzen bei der 
Erfassung der Ergebnisse der letzten beiden Monate des 

abgelaufenen V.irtschafts jahres (§ 57 i. (2) vorletzter Sa.tz) 

handelt. Diese Uberh~nge oder Fehlbeträge sind nach end­
gültiger Feststellung des Finanzierungserfordernisses 
gemäß § 57 i (3) und des Finanzierungsanteiles gemäß 

§ 57 b lit. c für das vergangene Wirtscheftsjahr nach 

Festsetzung eines endgültigen Zusätzlichen Absatzf5rderung8-
beitrages durch entsprechende Gutschriften bzw.Nachbe­
lastungen auszugleichen." 

5. § 57 i Abs. 4 erhält die neue Bezeichnung Abs. 6 

6. § 57 1 (1) hat zu lauten: 
"(1) Der Allgemeine und Zusätzliche Absatzförderungsbeitrag 
(Beitragsschuld) wird am 15. September eines ,jeden Jahr~s 

für alle steuerpflichtigen Vorgänge des vorangegangenen 
~'lil~tschaftsjahres (Veranlagungszeitraum.) fällig." 

7. § 57 1 (2) hat zu lauten: 
"(2) Der endgültige Allgemeine Absatzförderungsbeitrag 
bemißt sich nach dem j eVlclls im Zeitpunkt der Übernahme d.er 

Milch und Erzeugnisse aus Milch geltenden Beitragssatz." 

8. § 57 1 (3) hat zu lauten: 

"(3) Bei der Bemessung des endgültigen Zusätzlichen Absatz­
förderungsbeitrages ist von den die Ein3clrichtmenge der 
Nilcherzeuger Ubersteigenc1en I'i.engen an Hilcl~.und ErzeuGnissen 
aus t-lilch aU8zugehen. Der Bei'~rag sellmt errechnet sich, 
indem der s.Lch aus dem endgUltigen F.i.nB.nzierungserfordE':rnis 

gemäß § 57 i (3) . ergebende Finanzi eru ngsan teil gemäß 
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§ 57 b lit. c durch die Gesamtmenge der im Wirtschafts­
jahr erfolgten EinzelrichtmengentiberschreituDsen geteilt 
wird. Der sich so ergebende endgültige ZUB~tzliche Absatz­

f6rderungsbeitrag ~st auf ganze Groschen zu runden." 

9. Im Artikel 1II der !'1arktCt:rdnungsg~t2etz-Hovelle 1978, 

BGBl.Nr. 269 in der Fassung BGEl.Nr. 672/1978 wird die 
zu::: z. 4; die z. 3 hat wie folGt zu lauten: 

"3. ZUi:n Ausgleich von Härtefällen, die auf Grund der struk­
turellen Weiterentwicklung und auf Grund von Elementarer­

eignissen außergew~hnlichen Umfanges in den Betrieben von 

Milcherzeugern bestehen und bei der Durchflihrung der Markt­

ordnungsgesetz-Novelle 1978, BGBl.Nr. 269 in der Fassung 

BGE1.Nr. 672/1978 keine ausreichende Berücksichtigung ge­
funden haben , hat der Hilchwirtschaftsfono_s fiir Hilcherzeuger,. 

die zwischen dem 1. Mai 1976 und dem 30. Juni 1978 an den 
zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb Milch 
oder Erzeugnisse aus l1ilch geliefert haben, auf deren An­
trag Ej.nzGlrichtmengen für den Zei t:caum 1. Juli. 1978 bis 
30. Juni 1979 zu erhöhen oder neu festzusetzen. Für solche 
Erhöhungen darf eine I-lenge von 35.000 t nicht wesentlich 
überschritten werden. Diese 35.000 t sind als weiterer 
starrer Härtezuschlag zu verteilen, der nicht in die Gesamt­

richtmcinge einzurechnen und nicht gemäß § 57 e Abs. 4 neu 
zuzuteilen ist. 

Anträge auf Erh6hun~en oder Neufestsetzungen von Einzelricht-... ...... 

mengen im Sinn_e dieser Gesetzesbestimmung sind bls 

30. September 1979 ~chriftlich an den Milchwirtschaftsfonds 
zu richten~der hierliberbis 31. Jänner 1980 zu entscheiden 
hat,," 

-
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Artikel III 

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1978 in Kraft. 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind hinsichtlich 
des Art. I die Bundesregie~ung. hinsichtlich der übrigen 
BestiI!'.llllung~nder Bundzsminister für Land- und Forstwi:r·t­

schaft betraut. 

In formeller Hinsicht wolle dieser Antrag dem Ausschuß 
fUr Land- und Forstwirtschaft zugewiesen werden. 
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